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'I Anlass
Im Quartier Cons setzte in den sechziger Jahren unvermittelt eine touristische Bautätigkeit ein. Dieserfolgte damals ohne eine nutzungsplanerische Grundlage. da noch keine Zonenpläne oder Ge-nerelle Erschliessungspläne existierten. Die Parzellierung und Erschliessung wurden privat geregelt.Anstelle von öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften wurden privat-rechtliche Abmachungen ge-troffen und in Form von Dienstbarkeiten im Grundbuch eingetragen. In den folgenden Jahrzehn-ten entwickelte sich das Quartier auf dieser Grundlage weiter. Wo die nunmehr ausgeschiede—nen Bauzonen mit keinen derartigen Regelungen belastet waren. kamen die gesetzlichen Bau—vorschriften zur Anwendung. Wo ein Grundstück in der Bauzone mit Dienstbarkeiten belastet ist.mussten fortan sowohl die privatrechtlichen Regelungen als auch die baugesetzlichen Vorschrif—ten eingehalten sein.
In aller Regel sind bei diesen Parzellen die heute gültigen Grenzabstandsvorschriften nicht ein-gehalten. Es gilt deshalb grundsätzlich die Bestandesgarantie mit Hofstattrecht. Die Verhältnisseführen heute zu Konflikten, da sich die Bedürfnisse der Eigentümerlnnen und Bewohnerinnen dochin verschiedener Hinsicht geändert haben. Insbesondere die Ansprüche an eine hinreichend ge-regelte Erschliessung ist heute nicht nur gesetzlich vorgeschrieben sondern entspricht auch denBedürfnissen der Einheimischen und der Ferienaufenthalter.
Eigentlich nicht mehr funktionsfähig ist das System der strassenmässigen Erschliessung. die in we—sentlichen Teilen der Bauzone über Privatgrund führt. Die Gemeinde Laax hat deshalb schon vorJahren den Unterhalt und die Schneeräumung auf diesen Verkehrsflächen anstelle der Grundei-gentümer und Nutzer übernommen. Aber auch das ganze Werkleitungsnetz wurde weitgehendprivat erstellt. Auch hier sind die Zuständigkeitsfragen bei Sanierungsbedarf jeweils problematisch.
Mit der Quartierplanung sollen die Verhältnisse nun gemäss den tatsächlichen Gegebenheitengeregelt werden. Die Gemeinde Laax hat entsprechende Quartierplanungen zwischenzeitlichbereits in allen übrigen Baugebieten mit ähnlichen Verhältnissen durchgeführt. Mit der Quartier-planung Cons wird die letzte Etappe ausgeführt. Nach ihrem Abschluss werden das gesamte äf—fentliche Strassennetz, sowie die wesentlichen Werkleitungen gemäss geltender Erschliessungs—ordnung im Eigentum der Gemeinde sein. welche damit dann auch verpflichtet ist. für den Be-trieb und Unterhalt zu sorgen.

2 Einleitungsverlahren und Beizugsgebiet
Am I7. August 2004 hatte der Gemeindevorstand die Einleitung des Quartierplanverfahrens be-schlossen. Die Publikation erfolgte am 20. August 2004. Alle Grundeigentümer sind schriftlich infor-miert worden. Gleichzeit erfolgte die öffentliche Auflage einer Teilrevision des Zonenplanes. Mitder Teilrevision wurden im Quarfierplangebiet alle Strassen gemäss Generellem Erschliessungsplanaus der Bauzone entlassen. Als Grundlage hierfür waren die Strassenflächen verpflockt und ver-messen worden. Die Eigentümer erhielten mit den Einleitungsakten auch einen Plan mit den aus—parzellierten Strassen und den sich daraus ergebenden Änderungen an den privaten Grundstü—cken (siehe Anhang i). Sowohl diese Zonenplanänderung als auch die Einleitung des Quartier-planverfahrens waren seitens der Grundeigentümer grundsätzlich unbestritten. Der Einleitungsbe-schluss für die Quartierplanung und das gewählte Beizugsgebiet erwuchsen in Rechtskraft. DieZonenplanänderung wurde von der Einwohnerversammlung beschlossen und mit Entscheid vom18. Januar 2005 von der Regierung genehmigt. Die Vorgaben für die inhaltliche Bearbeitung desQuartierplanes waren damit im Wesentlichen bereitgestellt.
Im Zusammenhang mit der neueren Waldgesetzgebung wurde nochmals eine Ergänzung derGrundordnung notwendig. die das Quarh'erplangebiet ebenfalls betraf. Diese Teilrevision derOrtsplanung konnte mit Genehmigungsentscheid der Regierung im Dezember 2005 abgeschlos-sen werden. Ein Antrag zur Ausparzellierung einer weiteren Privatstrasse in diesem Verfahren muss-te infolge Opposition von Betroffenen abgelehnt werden.



3 Alter Bestand und zulässige bauliche Nutzungen
Im Plan 134.la sind das Beizugsgebiet und die geltende Zonenordnung dargestellt.
Der Anhang 2 enthält tabellarisch das Flächenverzeichnis des Alten Bestandes mit allen Zonenteil—
flächen.
Die zulässige bauliche Nutzung wird praxisgemäss vom Alten Bestand vor Ausparzellierung derStrassen berechnet. Diese Bruttogeschossflächen waren mit der Einleitung des Verfahrens gemässdamaliger Vorgabe im Zonenplan festgelegt und öffentlich aufgelegt worden. Die Auswirkungender nachträglichen Ausscheidung von Strassenparzellen kann mit diesem Ausnützungsbonus we-sentlich gemildert werden. Die baulichen Nutzungsmöglichkeiten bleiben gemäss ursprünglicherworbener Grundstücksfläche trotz Flächenänderungen erhalten.
Im ganzen Quartierplangebiet dürfen bestehende Bauten abgebrochen und im gleichen Volu-men wieder aufgebaut werden. Dies gilt auch bei Zerstörung infolge höherer Gewalt.

4 Erschliessungs- und Parzellierungskonzept
Die Gemeinde übernimmt mit dem Quartierplan alle Verkehrsflächen. die gemäss GenerellemErschliessungsplan zur Grund- und Feinerschliessung der Bauzone gehören. zu Eigentum und Un-terhalt. Private Zufahrten von untergeordneter Bedeutung. die der Erschliessung mehrererGrundstücke dienen. können in Privateigentum verbleiben. Damit verbleiben auch sämtlicheRechte und Pflichten bei den Grundeigentümern und bei den Berechtigten.
Wo eine Strassenerschliessung aufgrund der Gegebenheiten nicht möglich ist. beschränkt sich dieErschliessungspflicht auf die Sicherstellung eines Fusswegzuganges.
Flächen mit privaten Zufahrtsbereichen entlang der öffentlichen Strassen werden nach Möglich-keit den Berechtigten zugeteilt (Grenzbereinigung).
Die strassenmässige Erschliessung in Cons weist über weite Teile einen bescheidenen Ausbau auf.Diese Verhältnisse haben sich aus den speziellen Vorgaben so ergeben. Die Gemeinde möchteeine zweckmässige Ordnung herstellen. die Jedoch auch diese Vorgaben angemessen berück-sichtigen. Sie hat deshalb die Strassenparzellen ausgehend von den heutigen Verkehrsflächendefiniert und hierbei auf die Schaffung von Verbreiterungsmöglich keiten verzichtet. Die Eingriffe indie heute privat genutzten Grundstücksteile sollen sich auf das unumgängliche Minimum be-schränken.
Die Verkehrsflächen werden im aktuellen Zustand übernommen. Es besteht kein Anspruch aufeinen Ausbau über den üblichen Unterhalt hinaus. Sind grössere Sanierungsarbeiten notwendig.kann die Gemeinde auch künftig die Kosten im Beitragsverfahren mindestens teilweise auf dienutzniessenden Grundeigentümer überwälzen.
Wo es heute möglich ist. auf Vorplätzen zu wenden. soll dieses Recht für die Gemeinde (Schnee-räumung usw.) festgelegt werden.
Die Gemeinde übernimmt die wesentlichen. für die Ver- und Entsorgungssicherheit notwendigenWerkleitungen zu Eigentum. Da der Zustand zum Teil ungenügend oder unbekannt ist. werden dieKosten für grössere Sanierungsarbeiten auch künftig den privaten Nutzniessem überbunden wer-den. Die Gemeinde übernimmt die Anlagen ausdrücklich mit diesem Vorbehalt. Sie wird im Rah-men dieser Vorgaben dafür besorgt sein. dass alle Anlagen den heutigen Anforderungen ent-sprechend. bedarfsgerecht erneuert werden.



5 Alter und Neuer Bestand (siehe auch Plan Nr. 134.2)
Aus dem geschilderten Vorgehen ergeben sich die Veränderungen und die neuen Grundstückegemäss Anhang 3. Speziell zu nennen ist die Zusammenfassung der bestehenden Strassenflächemit der geplanten Strasse Parz. Nr. 2172 zur neuen Parzelle Nr. S-i. Eine Parallelführung zweier Zu-fahrten wäre nicht sinnvoll.
Die Parzellen Nr. 382, 398 und i951 werden durch die Ausscheidung der Strasse in zwei Teilflächenunterteilt. Auf den nördlichen Teilparzellen von Parz. Nr. 382 und i951 befinden sich jeweils dieParkierungsanlagen. Diese neuen Grundstücke werden deshalb subjektiv-dinglich mit der Sta mm-parzelle verbunden. Die öffentliche Erschliessungsstrasse S-5 ist von untergeordneter Bedeutungund dient im Wesentlichen nur den Anstössern. Die Strassenparzelle wird deshalb in einer minima-len Breite ausgeschieden(Rechte und Nutzungsbeschränkungen sind entsprechend angepasst).Auf der alten Parz. Nr. 382 besteht angrenzend an Parz. Nr. 364 ein Parkplatzrecht. Damit diesesgrundbuchlich eingetragene Recht tatsächlich ausgeübt werden kann, muss eine eigenständigeParzelle (Nr. 2721)gebildet werden. Sie wird subjektiv-dinglich mit der Parz. Nr. i951 verbunden, daes sich um den Besucherparkplatz dieses Grundstücks handelt, worauf die Eigentümergemein-schaft nicht verzichten kann. Die Nutzung des Parkplatzes bedingt bauliche Anpassungen imBaubewilligungsverfahren zur Sicherstellung der hinreichenden Verkehrssicherheit.
Die abgetrennte Parzelle Nr. 2703 ist baulich nicht genutzt und auch kaum überbaubar. Sie wirdals unabhängiges Grundstück vorgesehen.
Auf der Parz. Nr. 360 sind im Grundbuch Parkplatzrechte im Süden der Garage eingetragen. DasRecht Nr. 2 liegt vollständig auf Parz. Nr. 360 direkt anschliessend an die Garagenbaute. Es folgtein weiteres Recht Nr. 3. Tatsächlich beansprucht dieses Recht auch Boden der alten Parz. Nr. 362.Auch auf diesem Grundstück ist ein entsprechendes Recht (Pi) im Grundbuch eingetragen. Aufalten Belegen zur Parz. Nr. 360 ist ein weiterer Parkplatz Nr. 4 angedeutet, der tatsächlich auf demGrundstück nicht realisierbar ist. Die Situation präsentiert sich aufgrund der neuen Strassenparzellewie folgt:

Garage

Ein Parkplatz Nr. 4 ist im Grundbuch auf Parz. Nr. 360 nicht eingetragen. Mit der Ausparzellierungder Strasse ist eine Abparzellierung des Parkplalzbereiches von Parz. Nr. 362 verbunden. DieseTeilfläche wird mit der Parz. Nr. 360 vereinigt. Damit entstehen auf Parz. Nr. 360 zwei vollwertigeParkplätze. Da die Parkplatzrechte bereits abgegolten sind, wird die Mehrzuteilung an Parz. Nr.360 nur mit dem Wert für Verkehrsflächen (Fr. iO/m2) entschädigt. Die Situierung der Parkplätze P 2und P 3 wird neu gemäss obigem Situafionsplan geregelt. Massgebend ist die Vermassung inblauer Farbe (Einsprachenerledigung). Dies ersetzt die alte Nulzungsordnung. Die Abgrenzungzwischen den Abstellplätzen wird von der Gemeinde am Boden markiert, wenn die neue Rege



lung gemäss Quartierplan unbestritten ist. Aufgrund der Bereinigung werden auch die Miteigen-tumsanteile neu so geregelt, dass sie den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen (siehe Anhang4.1)
Die Erschliessungsparzellen Nr. 365 und 1153 werden aufgelöst. Die Parzelle Nr. 1153 wird mit Parz.Nr. 1152 vereinigt. soweit sie nicht zur Strassenparzelle Nr. 402 fällt.
Durch die Ausparzellierung der Strassen wird die Parz. Nr. 376 in zwei neue Parzellen Nr. 376 und2702 aufgeteilt. Beide liegen im Waldareal.
Der Teil von Parz. Nr. 464 im Quartierplangebiet dient als Erschliessungsstrasseund wird als neue Parz. Nr. 2704 abparzelliert und geht ebenfalls an Über.Eine Zuteilung an im Neuen Bestand entfällt. Die Restparzelle Nr. 464 ausser—halb des Beizugsgebietes mit Fussweg und Wald bleibt unverändert.
Von Parz. Nr. 413 ist nur jene Teilfläche im Quartierplangebiet. die zur Strasse geschlagen wird. EineZuteilung im Neuen Bestand entfällt.
Die Strassenparzellen:
Die Teilparzelle 1954—T bleibt Bestandteil der Stammparzelle. Die Parzellen Nr. 419—11 und 419-T2werden zur Parzelle Nr. 419 (Strassenparzelle Cons-Casti) geschlagen. Die Sammelstrasse im Süden(Parz. Nr. 402) bleibt weitgehend unverändert. Die untergeordneten Erschliessungsstrassen für be-grenzte Teilgebiete und teilweise ohne Durchgangsmögliohkeit bilden die selbständigen Strassen-parzellen (St — S7). Die neuen Parzellennummern werden mit der Nachführung der Grundbuch-vermessung vergeben.

6 Ausgleich von Mehr- und Minderzufeilungen
Die Flächen für die öffentlichen Strassen sind gemäss Grundsätzen einer Quartierplanung übereinen anteilsmässigen und entschädigungslosen Abzug aller erschlossenen Liegenschaften zubeschaffen. Die neuen Grundstücke werden dann anspruchsgemäss zugeteilt. An sämtlichenGrundstücken müssten Grenzänderungen umgesetzt und in die bestehenden Verhältnisse (Gär-ten, Zäune) eingegriffen werden. Dieses Prinzip ist in einem annähernd vollständig überbautenSiedlungsteil. wo die Erschliessungsrechte bereits vor Jahren und Jahrzehnten gegenseitig privat-rechttich abgegolten wurde. nicht mehr sinnvoll. Im Interesse einer pragmatischen. einfachen undnachvollziehbaren Lösung werden die Strassenparzellen ohne anteilsmässige Abzugsberechnungausparzellierl und die Grenzänderungen werden auf das notwendige Minimum beschränkt.
Die Strassenflächen werden wie in bereits abgeschlossenen Verfahren in Laax mit Fr. 10.-/m2 ent-schädigt (Übriges Gemeindegebiet gemäss Zonenplan). Für Waldzone wird ebenfalls dieser Ver-kehrswert verwendet. Wo aufgrund der Strassenparzellen auch die Bauzonenanteile einer Liegen-schaft angepasst werden müssen. wird diese Fläche mit dem Verkehrswert ohne die baulicheNutzung entschädigt resp. vergütet. Da die bauliche Nutzungsmöglichkeit auf den Bauparzellenim Neuen Bestand gemäss Altern Bestand. sichergestellt wird. muss nur ein Drittel des Verkehrswer-tes berücksichtigt werden. Damit werden die Auswirkungen der technisch notwendigen Mehr-und Minderzuteilungen wesenttich reduziert. Die tatsächlichen, gewachsenen, eigentums—‚ nut-zungs- und erschliessungsmässigen Verhältnisse können mit diesem Prinzip bestmöglich berück—sichtigt werden.
Die Verkehrswerte für die Bauzonen betragen:
Wohnzone A: 420 Fr./m2 exkl. BGF 140 Fr./m2
Wohnzone B: 480 Fr./m2 ek. BGF 160 Fr./m2



Für die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen wird ebenfalls Fr. 420.-/m2 resp. Fr. l40/m2 einge—setzt. Dieser Wert ist theoretisch, da diese Fläche vollu mfänglich im Eigentum der Gemeinde bleibt(kein Geldausgleich).
Die resultierenden Werte für den Ausgleich von Mehr- und Minderzuteilungen aus den Flächen-änderungen infolge Grenzbereinigung und Ausparzellierung der Strassen, sind im Anhang 3 detail-liert zusammengestellt.
Aus der Quartierplanung mit Einsprachenbehandlung ergeben sich minimale Anpassungen desZonen planes (Bereinigungen der Zone Übriges Gemeindegebiet für Strassenflächen und Wohnzo-
ne A). Sobald die Quartierplanung inhaltlich abgeschlossen ist, wir die Gemeinde diese Bereini—gungen als Planänderung von untergeordneter Bedeutung gemäss Art. 48 des kantonalen Raum-planungsgesetzes vollziehen.

7 Rechte, Pflichten und Nulzungsbeschränkungen
Mit der Quartierplanung sollen möglichst viele der bisherigen Rechte aufgehoben oder ersetztwerden. Es ist im Interesse der Eigentümer und der Gemeinde. dass die privatrechtlichen Rege-lungen durch öffentlich-rechtliche abgelöst werden. mindestens soweit diese aus der Zeit storn-men, als noch keine hinreichenden nutzungsplanerischen Vorgaben für das Bauen in der Ge-meinde Laax bestanden haben. Dies dient der besseren Transparenz und damit der Rechtssicher—heit. Sind doch die alten Rechtseinräumungen teilweise nicht nur ungeeignet sondern auchschwer verständlich und entsprechen ungenau. Selbstverständlich werden wohl erworbene undwirksame Rechte eines Privaten nicht ohne seine Zustimmung gelöscht. Es geht vielmehr darum,diese sinngemäss als heute Übliche und verständliche Nutzungsbeschränkungen oder Rechte imQuartierplan festzulegen und damit auch einen Bezug zur geltenden Bau- und Zonenordnung unddamit zum öffentlichen Recht herzustellen. Es soll allen Interessierten und Berechtigten möglichsein, sich über die geltende Ordnung im Baugebiet Cons bei der Gemeinde ins Bild setzten zukönnen.
7.1 Erschliessung
Zu regeln sind der Ausbau noch nicht fertig gestellter Quartierstrassen und die Erschliessungsvor—gaben für alle Grundstücke, soweit die Zufahrt künftig nicht unabhängig Über eine öffentlicheQuartierstrasse sichergestellt ist. Im Weiteren ist nach Möglichkeit für genügende Wendemöglich-keiten zu sorgen.
a) Quartierstrassen
Bis auf die Strasse S-l werden alle übrigen Strassen im heutigen Zustand von der Gemeinde über-nommen. Werden umfangreichere Unterhaltsarbeiten notwendig, werden sie im Beitragsverfah-ren auf Kosten der Nutzniesser realisiert. Es gilt die entsprechende kantonale Gesetzgebung unddas Erschliessungsreglement der Gemeinde Laax.
Soweit die Quartierstrasse S-l die alte Parzelle Nr. 2172 ersetzt, sind die Erstellungskosten gemässVorgabe des privaten Quartierplanes für die frühere Parz. Nr. 1525 „Cons“ zu tragen. Aufgrund desNeuen Bestandes ergeben sich nachfolgende Verhältnisse:
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Die Kosten sind vom jeweils Erstbauenden vorzufinanzieren. Die Kostenbeteiligung der weiterenNutzniesser ist fällig. sobald die Grundstücke überbaut werden. respektive die Strasse genutzt wird.Zu diesem Zweck hat die Gemeinde als Erstellerin den Kostenpflichtigen vor Baubeginn einen de-taillierten Kostenvoranschlag vorzulegen. Sie regelt die Details mit den Kostenpflichtigen im Bau-bewilligungsverfahren des jeweilig Bauenden. Abweichende Regelungen sind im Einverständnisder Eigentümer aller kostenpflichtigen Parzellen und der Gemeinde zulässig.
b) Fuss- und Fahrwegrechte
Wo die Zufahrt von einer Quartierstrasse aus noch Über Privatgrund erfolgen muss. wird ein Fuss-und Fahrwegrecht im Quartierplan bezeichnet. Alle Rechte sind bestehend. Es besteht kein An-spruch auf einen weitergehenden Ausbau der Zufahrten. Sie müssen jedoch bestimmungsgemässnutzbar sein. Grundsätzlich gilt eine Unterhaltspflicht der berechtigten Nutzer. Sind mehrere Nutzeran einer Zufahrt über Privatgrund beteiligt, ergeben sich die Unterhaltsanteile aus dem Verhältnisder zulässigen baulichen Nutzung (BGF) auf dem jeweiligen Grundstück.
Die bisherige Praxis betreffend Unterhalt kann weitergeführt und abweichende Regelungen kön-nen im gegenseitigen Einvernehmen getroffen werden. Auch die Lage von Zufahrten kann aufVerlangen der belasteten Parzellen geändert werden, wenn die Erschliessungsqualität damit nichtvermindert wird und den Berechtigten daraus keine Kosten und keine schlechteren Verhältnisseentstehen.
Die Vorgabe des Quartierplanes kommt zur Anwendung, wenn sich die Beteiligten nicht einigenkönnen. lm Streitfall entscheidet die Baubehörde über zulässige Veränderungen, den Kostenver—teilschlüssel und die Anforderungen an eine bestimmungsgemäss nutzbare Zufahrt unter Berück-sichtigung der bisherigen Verhältnisse.
c) Fusswegrechte
Die Parzellen Nr. 348 - 357 haben keinen direkten Anstoss an eine öffentliche Quartierstrasse. DieZugänge sind über Privatgrund und ein bestehendes Fusswegnetz sichergestellt. Diese Erschlies-sung wird mit dem Quartierplan ebenfalls festgesetzt. Die Berechtigten beteiligen sich am Unter-halt der Fusswege im Verhältnis der zulässigen baulichen Nutzung (BGF) sobald sie das Recht be—anspruchen. Die Kosten für die Erstellung des Anschlusses von Parz. Nr. 351 gehen zulasten desBerechtigten.
Neue Weganlagen sind im gegenseitigen Einverständnis aller Betroffenen zulässig, wenn alle Fra-gen betreffend Kostentragung, Landbeanspruchungen und Unterhalt geregelt sind und die Bau—behörde die Zustimmung erteilt. Diese ist zu erwarten, wenn keine öffentlichen Interessen einerneuen Lösung entgegenstehen.



Die bisherige Praxis betreffend Unterhalt kann weitergeführt und abweichende Regelungen kön-nen im gegenseitigen Einvernehmen getroffen werden. Die Vorgabe des Quartierplanes kommtzur Anwendung. wenn sich die Beteiligten nicht einigen können. Im Streitfall entscheidet die Bau-behörde Über den Kostenverteilsohlüssel und die Anforderungen an einen bestimmungsgemässnutzbaren Fussweg unter Berücksichtigung der bisherigen Verhältnisse.
Das bestehende, gegenseitige Fuss- und Fahrwegrecht zwischen den Parzellen 390, 391, 392 und
499 ist für die Grunderschliessung nicht mehr notwendig. Demgegenüber ist das darin enthaltene
Fusswegrecht der Parzellen Nr. 390, 39l und 499 zulasten der Parzelle Nr. 392 als Durchgang zur
Wegparzelle Nr. 2704 für die Bewohner von Bedeutung und wird mit der Festlegung im Plan ent-
sprechend wieder sichergestellt (siehe 7.5 d).
d) Wenderecht
Es werden keine neuen Verkehrsflächen für die Erstellung von Kehrplätzen ausgeschieden. Diedamit verbundenen Eingriffe in die genutzten Grundstücke wären aus Sicht der Gemeinde unver-hältnismässig. nachdem die heutigen Eigentümer sich der Verhältnisse beim Kauf ihrer Liegen-schaften bewusst waren. Für die Ausübung der Unterhaltspflicht - insbesondere der Schneeräu-mung - wird jedoch der Gemeinde das Recht eingeräumt, auf den privaten Vorplätzen zu wen—den. soweit die Verhältnisse dies erlauben. Bestehende Parkplatzrechte auf den bezeichnetenFlächen haben Vorrang. Neue Parkplatzrechte dürfen nur mit Bewilligung der Gemeinde im Be-reich der Wenderechte begründet werden (Baubewilligungsverfahren).
Das Wenderecht ist ausserdem für den Zubringerdienst zugunsten der Anwohner zu dulden (Heiz-öllieferungen usw.).
Das Wenderecht auf der Liegenschaft Nr. 407 wird in der Tiefe auf den Baulinienbereich be-schränkt. (Die Fläche mit Giebeldachpflicht musste den neuen Verhältnissen angepasst werden.)

7.2 Werkleitungen
Die Werkleitungen sind im Plan Nr. 134.3 ersichttich. Soweit Leitungen mehrere Grundstücke an-schliessen. gehen sie mit der Quartierplanung ins Eigentum der Gemeinde über. damit die not-wendigen Unterhaltsarbeiten jederzeit ausgeführt werden können. Sie ist auch für die Verlegungzuständig, soweit sich dies im Zusammenhang mit der baulichen Nutzung einer Liegenschaft alsnotwendig erweist. Für Ergänzungen zur Verbesserung der Versorgung hat die Gemeinde das ent-schädigungslose Durchleitungsrecht.
Die technischen Anforderungen an zu erneuemde und zu verlegende Leitungen bestimmt dieGemeinde. Grundlage ist der Generelle Enlwässerungsplan. Für umfassende Sanierungen wird beiBedarf ein Beitragsverfahren durchgeführt. Die Eigentümer haben insbesondere dann angemes-sene Kostenanteile zu übernehmen. wenn sich die bestehenden Anlagen als ungenügend erwei-sen. Die Gemeinde dokumentiert hierfür den Zustand für die Einholung von Offerten und gibt denPrivaten dann den auf sie entfallenden Kostenanteil bekannt. Für Detailangaben zum Leitungs-netz wird auf den kommunalen Leitungskataster verwiesen.
Die Festlegungen im Werkleitunlsplan gelten als Durchleitungsrecht. Verlegungen im Einverständ-nis der Gemeinde und der betroffenen Grundeigentümer sind zulässig. Die im Grundbuch einge-tragenen Durchleitungsrechte werden gelöscht.
7.3 Baulinien
Die bezeichneten Waldabstandslinien sind gemäss Grundordnung übernommen. Sie gelten ent—lang von Waldareal anstelle der Wald- und Grenzabstände. Waldabstandslinien können mit einerQuartierplanung weder geändert noch festgelegt werden.



Entlang der Quartierstrassen und Zufahrten werden Baulinien festgelegt. In der Regel halten sieeinen Strassenabstand von 5 m frei. was in der Gemeinde Laax Üblich ist. Entlang der Strassenpar-Zelle Nr. S—i werden sie gemäss gültigem Quarfierplan übernommen. Sie ersetzen den zonenge-mössen Grenzabstand. Bestehende Hauptgebäude werden mit der Baulinie in ihrem Bestandtrotz Unterschreitung der heute geltenden minimalen Abstandsvorschriften gesichert. Nebenbau—ten und Anbauten ohne anrechenbare Bruttogeschossfläche wie Garagen. Treppen usw.‚ dieden Strassenabstand von 5 m unterschreiten. dürfen in ihrem aktuellen Bestand weitergenutzt undunterhalten werden (keine Zweckänderung). Geringfügige Vergrösserungen und Veränderungensolcher Nebenanlagen kann die Gemeinde gegen Revers (Wiederherstellungspflicht des ur—sprünglichen Zustandes. wenn die Verhältnisse es erfordern) bewilligen. wenn keine privaten oderöffentlichen Interessen entgegenstehen.
7.4 Nutzungsbeschrönkungen und Nulzungsauflagen
Die nachfolgenden Bestimmungen ersetzen die verschiedenen Vorgaben und Regelungen derKaufverträge aus den sechziger und siebziger Jahren. Sie können jedoch im gegenseitigen Einver-ständnis der unmittelbar betroffenen Nachbarn und mit Zustimmung der Gemeinde ausser Kraftgesetzt werden. wenn die entsprechenden baugesetzlichen Vorgaben eingehalten sind.
a) Abgrenzung überbaubarer Gründstücksflächen
Die Abgrenzungen stellen die Überbaubarkeit von noch unüberbauten Grundstücken im Interessedes haushälterischen Umgangs mit dem Boden sicher. Sie gelten anstelle der zonengemässenGrenzabstände. Unterschreitungen sind im Rahmen des übergeordneten Rechts zulässig (Näher—baurecht im gegenseitigen Einverständnis).
b) Grenzbaurecht für Nebenbauten ohne anrechenbare BGF mit Höhenbeschränkung
Mit dem Grenzbaurecht mit Höhenbeschränkung wird ein bestehendes Recht zur Gewährleistungvon Aussicht und Besonnung sichergestellt.
c) Bepflanzungsrecht an die Grenze (z.T. mit Höhenbeschränkung)
Der gesetzlich vorgeschriebene Minimalabstand für Pflanzen darf unterschritten werden. Bestehteine Höhenbeschränkung. müssen die Pflanzen bei Bedarf auf diese Höhe zurück geschnittenwerden.
d) Giebeldachpflicht
Für das Hauptdach sind nur Giebeldächer zulässig. Die Firsthöhe darf die jeweils nördlich angren-zende Strasse um max. 4 m überragen oder es gilt die maximale Firsthöhe gemöss Eintrag im PlanNr. 134.2. (Vorbehalt: Die maximalen Gebä ude— und Firsthöhen gemöss Baugeselz sind zusätzlichmassgebend und immer einzuhalten.)
e) Hochbauverbot
Die Fläche mit Hochbauverbot darf nur mit Zustimmung des Eigentümers von Parz. Nr. 385 und imRahmen der gesetzlichen Vorgaben betreffend Grenz- und Gebäudeabstand überbaut werden.

7.5 Aufzuhebende und neue Rechte
a) Dienstbarkeiten zugunsten Parz. Nr. 380
Zur Wahrung der bestehenden privatrechtlichen Nutzungsbeschränkungen zugunsten der Parz. Nr.380. werden folgende Rechte neu eingeräumt und im Grundbuch eingetragen. Es handelt sichausschliesslich um bestehende Rechte aus den 60iger und 70iger Jahren. Die alten Belege sollengelöscht und mit neuen Einträgen zweckmässig und nachvollziehbar ersetzt werden.



Rechh
Höhenbeschränkung des Firstes auf 1058.27 müM mit Giebeldachpflr‘cht zugunsten Parz. Nr. 380und zulasten Parz. Nr. 381, 382. 383. 384. 385, 405, 406, 2700, 2701
Dieses Recht ersetzt die bisherigen Höhenbeschränkungen, die sich jeweils auf das Niveau derStrasse nördlich der belasteten Parzellen bezogen haben. Das Niveau von 1058.27 müM liegt 4 mÜber dem Niveau der ursprünglichen Strasse an der Südgrenze der Parz. Nr. 380. Die Gebäude aufden belasteten Parzellen müssen mit Giebeldächern erstellt werden. Vorbehalten sind einge-schossige An- und Nebenbauten wie Garagen usw.
Recht:
Baubeschränkung (Einfamilienhauspflicht) zulasten Parz. Nr. 390, 39l, 392 und 499
Das Recht ersetzt die bestehende Beschränkung. Auf den belasteten Grundstücken dürfen keine
neuen Mehrfamilienhäuser erstellt werden. Bestehende Bauten dürfen nicht um zusätzliche Woh-nungen erweitert werden.
Hinweis: In der separaten Beilage „Teilauszug aus dem Grundbuch mit grundbuchlicher Bereini—gung“ sind alle resultierenden Auswirkungen auf die aktuellen Grundbucheinträge dargestellt.
b) Berichtigung Parkplatzrecht Parz. Nr. 386
Das bestehende Parkierungsrecht zulasten Parz. Nr. 379 und zugunsten Parz. Nr. 386 gemässBeleg zum Kaufvertrag aus dem Jahr 1967 kann in der bezeichneten Form nicht ausgeübt wer-den. Das Parkierungsrecht wird neu bezüglich des bestehenden Autoabstellplalzes definiert.
Recht:
Parkplatzrecht zulasten Parz. Nr. 379 und zugunsten Parz. Nr. 386 mit Unterhaltspflicht

c) Dienstbarkeiten zugunsten Parz. Nr. 382 und 1951
Zur Wahrung der bestehenden privatrechtlichen Höhenbeschränkungen zugunsten der Parz. Nr.
382 und i951, wird folgendes Recht neu eingeräumt und im Grundbuch eingetragen. Es handelt
sich um ein bestehendes Rechte gemäss aktuellem Grundbucheintrag. Die alten Belege sollengelöscht und mit neuen Einträgen zweckmässig und nachvollziehbar ersetzt werden.

ll



Rechh
Höhenbeschrönkung des Firsfes auf 1052.02 müM mif Giebeldachpflichf zugunsfen Parz. Nr. 382und zulasfen Parz. Nr. 383, 384, 385, 406, 407
Rechh
Höhenbeschränkung des Firsfes auf 1052.02 müM mif Giebeldachpflichf zugunsfen Parz. Nr. 1951und zufasfen Parz. Nr. 383, 384, 385, 406, 407
Diese Rechfe ersefzfen die besfehende Höhenbeschränkung. Es definierf die maximal zulässige
Giebelhöhe auf den belasfefen Parzellen. Diese dürfen die besfehende Mauerkrone (1050.72mÜM um hächsfens 1.30 m Überragen.
d) Fusswegrechf zugunsfen Parz. Nr. 390, 391 und 499
Den jeweiligen Eigenfümern der Parzellen Nr. 390, 391 und 499 wird das Rechf eingeräumf, ausge-hend von der Erschliessungssfrasse (Parz. Nr. S-7 gemäss Quarfierplan Cons) den Hauszugang enf-lang der nördlichen Grenze auf Parzelle Nr. 392 als Durchgang zur Via Sfuorns zu benulzen. DieBerechfigfen haben keinen Anspruch auf Massnahmen der Grundeigenfümer des belasfefenGrundsfÜckes im Zusammenhang mif der Gewährleisfung oder Verbesserung des Nufzungsrech-fes. Soweif dieses nichf Über besfehende Erschliessungsflächen fÜhrf, liegen alle Massnahmen undVeranfworflichkeifen bei den Berechfigfen. Die jeweiligen EigenfÜmer der belasfefen Parzelle kön-nen die einwandfreie fechnische und gesfalferische Ausbildung des Anschlusses an die Via Sfu-orns verlangen. Die Berechfigfen haben sich zu je einem Vierfel an den Kosfen zu befeiligen.

Kommf keine Einigung auf privafer Basis zusfande, enfscheidef die Gemeinde Über den Umfangangemessener lnsfandsfellungsarbeifen.
Rechf:
Fusswegrechf zugunsfen der Parz. Nr. 390, 391 und 499 zufasfen Parz. Nr. 392

8 Aufhebung bisheriger Pläne
8.1 Baulinienplan
Der Baulinienplan fÜr die Slrassenverbindung Darschale — Cons vom 31. Mai i977 wird aufgeho-ben. Soweif Parzellen ausserhalb des Quarfierplangebiefes befroffen sind, werden sie von derGemeinde Über die Aufhebung im Zusammenhang mif dem Fesfselzungsverfahren für die Quar-fierplanung ebenfalls informierf.
8.2 Privafer Quarlierplan Cons, Parz. Nr. 1525
Der privafe Quarfierplan für die Parzelle Nr. 1525 (siehe Kap. 7.1 a) wird aufgehoben. Der lnhalf isfin diesem Quarfierplan infegrierf, soweif er nichf ohnehin bereifs vollzogen oder hinfällig isf.

9 Grundbuchliche Behandlung
a) Neuer Besfand
Die resulfierenden Parzellenflächen und die Teilflächen sind im Anhang 4 „Neuer Besfand mif Zo-nenanfeilsflächen 2006 und zulässiger baulicher Nufzung (ohne Sfrassenparzellen)“ zusa mmenge-sfelif. Die zulässige Bruffogeschossfläche gilf ansfelle der zonengemässen AusnÜlzungsziffer. DieSfrassenparzellen sind im Anhang 5 erfassf. Die neuen Eigenfumsverhälfnisse an Parz. Nr. 360 erge—ben sich aus Anhang 4.1.



b) Nachführung der Grundbuchvermessung
Nach Abschluss des Auflageverfahrens wird der Quartierplan von der Gemeinde dem Grund-buchamt zu Vollzug weitergeleitet. Der Nachführungsgeometer wird vom Grundbuchamt beauf-tragt die neuen Strassenparzellen gemäss Plan Nr. 134.2 (Neuer Bestand) abzuparzellieren.
Die Nachführung wird als Büromutation durchgeführt. Das Planungsbüro Madeleine Grob stelltdem Nachführungsgeometer hierfür die notwendigen Grenzpunktkoordinaten zur Verfügung.soweit sie nicht aus der Verptlockung und Vermessung der Strassenparzellen bereits vorhandensind. Die Strassenränder der Strassenparzellen werden in der Regel nicht vermarkt. Die Grenzzei-chen wären durch den Slrassenunterhalt dauernd gefährdet. Vermarkt werden jedoch die auf-stossenden Grenzen der privaten Grundstücke in der Grenzlinie etwas vom Strassenrand zurück-versetzt, sowie weitere. für die privaten Liegenschaften wichtige. Grenzpunkte. Damit können dieEigentu msgrenzen im Feld hinreichend festgestellt werden.
c) Bereinigung der beschränkten dinglichen Rechte
Die Vorgaben für die Bereinigung im Grundbuch sind in der separaten Beilage „Teilauszug ausdem Grundbuch mit grundbuchlicher Bereinigung“ zusammengestellt. Soweit bestehende Rechtemit dem Quartierplan hinfällig werden oder aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse keinen Sinnund keine Wirkung mehr haben, sind sie durchgestrichen. Nach Abschluss des Festsetzungsverfah—rens werden sie im Grundbuch gelöscht. Die neuen Dienstbarkeiten werden im Grundbuch einge-tagen.
Im Vemehmlassungsverfahren sind einige Wünsche zur Bereinigung der Rechte eingegangen. Siewerden mit dem Quartierplan im Rahmen der bestehenden Rechtsansprüche umgesetzt.
d) Bereinigung der Anmerkungen
Alle Anmerkungen die sich auf die bisherigen Regelungen der Strassenerschliessung im Siedlungs-gebiet Cons beziehen, können gelöscht werden. Ebenfalls gelöscht wird die Anmerkung des pri-vaten Quartierplanes Cons (Parz. 1525).
Die Anmerkung betreffend Bewilligungspflicht für Handänderungen infolge dieser Quartierpla-nung kann nach Abschluss des Verfahrens ebenfalls wieder gelöscht werden.
Auf allen Parzellen im Beizugsgebiet ist dieser Quartierplan neu anzumerken („Quartierplan Cons“)

10 Kasten und Kostenverleilung
a) Planungsarbeiten und grundbuchlicher Vollzug
Die Kosten für das Verfahren sind grundsätzlich von den Grundeigentümem nach Massgabe desZuteilungswertes und unter Berücksichtigung des Vorteilpn’nzips zu tragen. Dem Zuteilungswertkann die Bauzonenfläche im Neuen Bestand gleichgesetzt werden. Eine weitergehende Differen-zierung des Vorteils ist in Anbetracht des Gesamtnulzens (abschliessende Regelung der Erschlies-sung in Cons und grundbuchliche Bereinigung für alle Parzellen im Beizugsgebiet) nicht angezeigt.
b) Planungskosten
Die Kosten für die Quarfierplanung werden vor dem Verneh mlassungs- und Einspracheverfahrenauf Fr. 50'000.- geschätzt.
c) Vermessung und Vermarkung
Die Kosten für Vermessung und Vermarkung (inkl. Nachführung der Situation) ist vom Geometermit ca. Fr. 40'000.- geschätzt.



d) Grundbuchlicher Vollzug
Für die Nachführung und Bereinigung im Grundbuch der Gemeinde Laax rechnet das Grund—buchamt mit einem Aufwand von ca. Fr. 10'000.-
Damit werden Kosten von ca. Fr. 100'000: entstehen. die auf die Grundeigentümer zu verteilensind. Der Kostenverteiler ist im Anhang 6 ersichtlich.
e) Fälligkeit der Kostenanteile für das Verfahren
Die Kostenanteile der Grundeigentümer sind fällig, sobald alle Abrechnungsgrundlagen vorliegen.Die Kostenanteile werden mit dem Ausgleich von Mehr— und Minderzuteilungen verrechnet (sieheAnhang 7). Die Auszahlung der Guthaben erfolgt nach Eingang der geschuldeten Beträge spö-testens innert 90 Tagen seit Rechnungsstellung.

11 Planungsakfen
Folgende Akten sind verbindliche Bestandteile der Quartierplanung Cons
- Bericht und Quarfierplanbestimmungen mit Anhängen l —7
- Teila uszug aus dem Grundbuch mit grundbuchlicher Bereinigung
- Plan Nr. 134.1a Beizugsgebiet und Alter Bestand 1:1000
- Plan Nr. 134.2 Alter und Neuer Bestand mit Verkehrserschliessung und Rechten 1:1000
— Plan Nr. 134.3 Werkleitungsplan 1:1000

Laox. den 2. November 2007 Planungsbüro Madeleine Grob

Madeleine Grob



Anhang

Anhang]:
Anhang 2:
Anhang 3:

Anhang 4:
Anhang 4.1:
Anhang 5:
Anhang 6:
Anhang 7:

Planbeilage Bei2ugsgebiet und Zonenordnung 1:2'000
Tabelle Alter Bestand (Einleitung des Verfahrens) gemöss Zonenplan 2006
Tabelle Alter und Neuer Bestand - Berechnung des Ausgleichs von Mehr- undMinderzuteilungen aufgrund der definitiven Zonenordnung (ohne Strassenpar—zellen)
Tabelle Neuer Bestand mit Zonenanteilsflöchen und zulässiger baulicher Nut—Zung (Strassenparzellen siehe Anhang 5)
Tabelle Miteigentum Parz. Nr. 360 im Alten Bestand und im Neuen Bestand
Tabelle Neuer Bestand Strassenparzellen und Zone für öffentliche Bauten undAnlagen
Tabelle Kostenverteilung Verfahrenskosten
Abrechnung Mehr— und Minderzuteilung und Kostenverteilung
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Planungsbüro Madeleine Grob, LaaxGemeinde Laax. Quartierplanung Cons

Kostenverteilung Vetahrenskosten Anhang 6
Parz. Eigentümer n- Bauzone KostenanteilNr.

D/Laax/QP_Cons/OriginaieIAnhangö_KV.xIs/02.i 1.2007 I



Abrechnung Mehr- und Mindenufeilung und Kosienverlellung
I Parz. Nr. Eigentümer

D/Laax/QP_Cons/OfiginaleIAnhang?_Abrechnung.xls/02. 1 1 ‚2007

Planungsbüro Madeleine Grob, LaaxGemeinde Laax‚ Quartierplanung Cons

n- Mehr-/Minder—eiI zu’reilung

(Fr.

-370
1 1'050
-440

Anhang 7
Kostenan’reil Total— Guthaben

+ Schuld
ca. Fr.)
-5‘71 6
-2'748
497
427
294

1 '492
446

984
222
805
98

1 1'899
221
229
-809
-208



Planungsbüro Madeleine Grob, LaaxGemeinde Laax. Quanierplanung Cons

Bauzone Kosienan’reil

(96) (ca. Fr.)
0.90 902
0.69 694
0.90 901
0.50 502
0.88 882
1 .60 '596
0.96 960
0.76 760
0.52 52i
0.31 307
0.40 401

609
858

D/Laax/QP_Cans/OriginaleIAnhangö_KV.xIs!02.i 1.2007 2



Planungsbüro Madeleine Grob. LaaxGemeinde Laax. Quartierplanung Cons

Parz. Eigentümer An— Bauzone KostenanteilNr. 1511
. _ _ (m2.) (96) (Co. Fr.)1423 _ _ 1'013 1.28 1'2801424 1 /2 571 0.72 7221 1/2 _1425 532 0.80 7991427 1/2 553 ' 0.70 599-. :' 1/2 _ 0.00 _ 01428 1/2 499 0.53 531'1/2 '1429 974 1.23 1'2311430 1/2 519 0.55 555’1/2 _1441 _ 1 '757 2.23 2'2331512 894 1.13 1'130"_1951 : 389 _0.49 4922701 159 0.20 201

2721 ' ' 45 0.05 581952 1/2 457 0.59 5901/2 '1975 ' __ 525 _0.79 7902041 1 1'029 13.94 13'9382155 1/2 878 1.11 1'110" _1/2 _J2173 1/2 502 0.75 7511/2 ' '‚2558 ' _ ' _ 757 _ 0.95 ' 9572559 1'105 1.40 1'3982550 554 0.70 7002551 _ 502 0.53 5342552 ' 807 1.02 1'0202553 ' _ 715 0.90 9042554 . 757 0.97 9592503 ' 307 0.39 388Total i ' 79'130 100 „ 100'000

D/Laax/QP_Cans/OriginaIe/Anhangö_KV.xIs/O2.1 1.2007 3



Pdrz. Nr EigenlÜmer

1143
1145
1146
1147

148
1149
1150
1 151

152
1423
1424

D/dx/QP_Cons{Orlgindle/Anhang7_Abrechnung.xls/02.1 1.2007

Planungsbüro Madeleine Grob, dxGemeinde dx‚ Quartierpldnung Cons

n— Mehr-/Minder— Koslenonleil To’rdleil zuleilung — Gulhdben+ Schuld
(ca. Fr.)

811
72

882
1 '596
13'360

760
21 1

839
838

-2'060
2'451
921

1'299
-21'640

—1 19
1'573
382

1'130
939

1'144
7'156
695

1'161

1/2

0
1 2'880

0
1 '400

790
13'830

1 '280
2'1 22



Porz. Nr Eigentümer

D/Laax/QP__Cons/On'gina1e/Anhang7_Abrechnung.xIs /02.1 1 ‚2007

Planungsbüro Madeleine Grob, LaoxGemeinde max, Quartierplonung Cons

n- Mehr-[Minden Kostenonieil Toiolzufeilung - Guthaben
+ Schuld
c0. Fr.

7’379
699
631

1 '231
656

2'233
1 '380
2'171
250
790

13'938
1 1 '010
3'561
4'457
1'398
280
354
1'020
904
969

-2'380 -1'992
18'250 1 1 8'250
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